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Zukunftsaussichten

Behindertengerechter
offentlicher Verkehr g2

Die Horbehinderten miissen aufpassen,
dass Sie nicht unter die Rdder geraten.
Dies war eine wichtige Feststellung von
Daniel Ziegler im 1. Teil des Artikels. Der
Autor und diverse Vertreter des offent-
lichen Verkehrs taten mit gegen 100
Interssierten am 8. IGGH-Hearing zum
offentlichen Verkehr in Bern einen wichti-
gen Schritt in die richtige Richtung.
Handfeste Resultate — eine Broschiire zur
horbehindertengerechten Gestaltung von
Bauten — brachte auch die Veranstaltung
der Schweizerischen Fachstelle fiir behin-
dertengerechtes Bauen.

Die Loétschbergbahnen (BLS) haben bereits
im Sommer 2000 damit begonnen, fiir
Horbehinderte untaugliche Kommuni-
kationseinrichtungen zu installieren. Die
SBB war damals daran ein ahnliches
System auf Teststrecken einzusetzen. Nach
massiven Offentlichen Protesten der IGGH
bei der BLS, hat die SBB ihr Projekt
systiert. Es ist fiir uns deshalb unverstand-
lich, wie so diese vollig veraltete und fiir
Horbehinderte nutzlose Technik wieder
ausgegraben wird.

Das neue Behindertengesetz wird nach sei-
ner Einfiihrung die Interessen der
Horbehinderten schiitzen. Art 16 sieht in
Abs. 2 vor, dass Kommunikationssysteme
bis spatestens zehn Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes behindertenge-
recht angeboten werden miissen. Fiir eine
behindertengerechte Anpassung an beste-
henden Fahrzeugen und Infrastruktur des
offentlichen Verkehrs werden insgesamt
300 Millionen Franken Bundesmitteln zur
Verfiigung gestellt. Dies ist ein
Hoffnungsschimmer.

Eine Schwalbe macht allerdings noch kei-
nen Sommer. Wieweit nach Einfiihrung des
Behindertengesetzes der offentliche
Verkehr auch horbehindertengerecht
umgebaut wird, hangt von verschiedenen
Faktoren ab. Im Fernverkehr wird es wohl
einfacher sein. Schwieriger wird es im
Regionalverkehr. Denn die herrschende
Finanzknappheit bei den Kantonen, die im
Regionalverkehr als Besteller von

Leistungen auftreten, und die
Befiirchtungen, dass mit der Einfiihrung
der Bahnreform 2 die Staatskassen zusatz-
lich belastet werden sollen, lasst auf einen
Verteilungskampf schliessen, bei dem
zweifellos Prioritaten gesetzt werden konn-
ten. Die Transportunternehmungen werden
vermutlich in Zukunft einem noch grésse-
ren Rationalisierungsdruck unterworfen
sein. Kundeninformationssysteme sind
sehr teuer. Ob die Horbehinderten mit ihrer
wenig medienwirksamen, unsichtbaren
und erklarungsbediirftigen Behinderung
gute Karten in den Handen haben werden,
wird sich erst in Zukunft weisen..
Bedenklich ist dabei die Zuriickhaltung der
regionalen Ho6rbehinderten und ihrer
Organisationen in der Verkehrspolitik. In
vielen Regionen fehlt eine wirksame und
entschlossene Interessenvertretung. In den
Kopfen der Politiker, der verantwortlichen
Behordenstellen und der Projektleiter der
Transportunternehmungen  sind  die
Horbehinderten und ihre Anliegen nicht
prasent oder werden als nicht prioritdr ein-
gestuft. Nur so lasst sich der momentan
deutliche Riickstand in der Entwicklung von
technischen Losungen der Informations-
und Kommunikationsprobleme  der
Horbehinderten erklaren.

Wenn es in Zukunft nicht gelingt, eine breit-
abgestiitzte, koordinierte und von regiona-
len Interessenverbinden mitgetragene
Verkehrspolitik aufzubauen, muss damit
gerechnet werden, dass den Interessen der
Horbehinderten trotz guten gesetzlichen
Grundlagen auch weiterhin keine hohe
Prioritat eingeraumt wird. Denn das Gesetz
ermoglicht auch Interpretations-
spielraume. Und wie heisst es so schon,
"Wo kein Klager ist, ist auch kein Richter".
So bleibt nur noch die Feststellung, dass
mit der Einfiihrung des Behinderten-
gesetzes die Arbeit nicht abgeschlossen
ist, sondern damit vielmehr erst beginnt.

Ein Schritt in die richtige Richtung — Vertreter des offent-

lichen Verkehrs und Betroffene diskutierten am 8. IGGH-

Hearing

19 Sozialpolitik



SLowuckhtern — Lockht — Besinrlichred

Dias Sorcs - Team winscht Shner,
licle L2serinrern wnd c%dg/; etree
%%Zb%fcfe Weitsrecachlyced

Einsenden an:

Bestelltalon sonos

Sonos
D Bitte senden Sie mir ein Probeexemplar von sonos Schweiz. Verband fiir Gehérlosen-
D Ich wiinsche ein Jahresabo zum Preis von Fr. 48.- und Horgeschadigten-Organisationen
Feldeggstrasse 69
Name 8032 Ziirich
Vorname
Strasse

PLZ/Ort




	Behindertengerechter öffentlicher Verkehr : Teil 2

